
 

 

 

 

Mit dem Gesetzesdekret 19/2024, das in das Gesetz 
56/2024 umgewandelt wurde, sind wesentliche 
Änderungen am Text des G.v.D. Nr.279/2003, das 
sogenannte Biagi-Gesetz, über die 
gesamtschuldnerische Haftung bei Werkverträgen, die 
Entsendung und Überlassung von Arbeitskräften sowie 
die Überprüfung der Angemessenheit bei öffentlichen 
und privaten Aufträgen eingeführt worden.  
 
Bei der Verwaltung des Auftrags ist es daher notwendig, 
diese gesetzlichen Neuerungen zu berücksichtigen, die 
auch im Gefolge einer sich in diesem Sinne gefestigten 
Rechtsprechung stehen. 
 

 

 

 

 

 

- Werkvertrag, Unterauftrag und Unterverträge wie die 
Lieferung mit Montage und die Anmietung von Geräten 
und Maschinen mit Personal: Vertraglicher Rahmen, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede  
 
- Entsendung und Überlassung von Personal: 
Anforderungen, Kontrollen und Verantwortlichkeiten 
 
- Fragen und Diskussion mit den Teilnehmern  
 

 

Sie diskutieren: 

Dott. Fabrizio Rensi,  

Unternehmerverband Südtirol  

 

Dott.ssa Tanja Ziernhöld,  

Unternehmerverband Südtirol  

 

Dott. Robert Tauber 

Unternehmerverband Südtirol 

 

Dott.ssa Federica Tolentino  

Unternehmerverband Südtirol 

 

Die Tagung findet in italienischer und deutscher 

Sprache statt. 

Programm 


